
 

 

 

 

Information für Beschäftigte der hessischen Landesverwaltung 
 

Hessen kündigt Urlaubsvorschrift des TV-H 
 

 
Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 
 
mit Schreiben vom 13.09.2012 hat der Hessische Minister des Innern und für Sport, Boris 
Rhein, für das Land Hessen die Urlaubsregelung in § 26 Abs. 1 TV-H zum 31.12.2012 
fristgerecht, aber ohne Begründung, gekündigt. 
 
Hessen, das bekanntlich nicht Mitglied der Tarifgemeinschaft deutscher Länder (TdL) ist, 
hat damit die gleiche Entscheidung am gleichen Tag vollzogen wie die TdL für den TV-L. 
 
Für ver.di ist damit klar:  
Die Urlaubsregelung nach § 26 Abs. 1 TV-H wird Gegenstand der Tarifauseinander-
setzung 2013. 
 
Noch bevor ver.di die Mitgliederdiskussion zur Tarifbewegung 2013 offiziell begonnen hat, 
eröffnete die Hessische Landesregierung damit die Auseinandersetzung. 
 

Kündigung von Tarifvorschriften – das kennen wir doch in Hessen! 
 
Deshalb verweisen wir auf die Rechtsfolgen gekündigter Tarifvertragsregelungen: Nach § 4 
Abs. 5 Tarifvertragsgesetz gilt die Nachwirkung gekündigter Tarifvorschriften für die unter 
den Tarifvertrag fallenden Beschäftigten, die zum Zeitpunkt der Wirkung der Kündigung 
(hier der 31. Dezember 2012!) in einem Beschäftigungsverhältnis zum Land Hessen im 
Geltungsbereich des TV-H (bzw. TVA-H) stehen: 
 

D. h. für diese Beschäftigten gilt § 26 Abs. 1 TV-H auch ab dem 01.01.2013 weiter fort. 
 
Diese Nachwirkung gilt, solange sie nicht durch neuen Tarifvertrag oder ein sonstige 
Regelung (z. B. durch neuen oder geänderten Arbeitsvertrag) ersetzt wird. 

 
 
Und im Gegensatz zur TdL hat das Land Hessen sich bisher gegenüber den 
Tarifvertragsparteien nicht erklärt, wie sie ab 01.01.2013 mit dieser Situation umzugehen 
beabsichtigt. Rechtlich zulässig wäre, ab diesem Zeitpunkt in Arbeitsverträgen die Norm es 
Bundesurlaubsgesetzes zu regeln, also bei einer fünf-Tage-Woche einen Urlaubsanspruch 
von 20 Tagen zu vereinbaren (§ 3, Abs. 1 Bundesurlaubsgesetz). Wie das die 
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Landesregierung machen kann, kennen wir aus der gekündigten Wochenarbeitszeit von 
2004. 
 
 

Aus gutem Grund erinnern wir deshalb: 
 
Zwingend bindend sind Tarifverträge nur für Mitglieder der vertragsschließenden 
Tarifvertragspartei. ver.di ist Tarifvertragspartei und für jedes ver.di Mitglied gilt der 
Tarifvertrag. 
 
 
 

 


